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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für Ihr Schreiben vom 17. Juli 2015 danke ich Ihnen. Wir sind uns darin einig, dass

Vorgaben des Datenschutzes und der Datensicherheit bei Auskunftsersuchen nach

§ 113 TKG von herausragender Bedeutung stod. Die Polizeibehörden des Bundes

legen großen Wert auf die sichere Übermittlung sensibler Daten im Rahmen von

Auskunftsersuchen, die sie an auskunftspflichtige TK-Anbieter richten.

§ 113 TKG schreibt für die Übermittlung von Auskunftsersuchen von berechtigten

Sicberheitsbehörden an die dai&nh??lten<ten JK-Anbieter kein, bestimmtes techni

sches Verfahren vor. Allerdings sind die datenhaltenden TK-Anbieter mit mehr als

100.000 Kunden nach § 113 A^>s. 5 TKG verpflichtet, für die Entgegennahme von

Auskunftsersuchen eine gesonderte elektronische Schnittstelle bereitzuhalten. Die

Entwicklung einer mit dieser Anbieter-Schnittstelle korrespondierenden „Elektroni

schen Schnittstelle Behörden" wird derzeit in den entsprechenden Gremien und

Arbeitsgruppen mit den Ländern vorangetrieben. Herr Minister Lewentz hat als Vor

sitzender der IMK in seinem Schreiben vom 10. September 2015 auf die insoweit

laufenden Maßnahmen hingewiesen, denen auch ich große Bedeutung beimesse.

Für den Bereich des BKA stellt der Versand von Auskunftsersuchen mittels unver

schlüsselter E-Mail die absolute Ausnahme dar und findet insbesondere lediglich in



Fällen statt, in denen beim Provider keine Verschlüsselungsmöglichkeiten für -die
E-Ma»l-Kommunikation bestehen und/oder die im BKA genutzten Verschlüsselungs
methoden beim Provider nicht unterstützt werden. Eine Möglichkeit zur Verpflichtung

des Prov.ders zur Nutzung und Auswahl der Verschlüsselungsmöglichkeiten besteht
für das BKA nicht

Mit freundlichen Grüßen
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